
Die Nutzung von Windenergie schützt nicht nur unser Klima, sie hat zudem viele positive Auswirkungen 
auf die Wirtschaft: Ein wesentlicher Faktor ist hier, dass Deutschland mit der Aus weitung der Wind
energienutzung einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur unabhängigen und kostengünsti gen Energie
versorgung geht. Dies kommt nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Privathaushalten zu Gute. 

Ökonomie
Wissenswertes über Windenergie

Aus volkswirtschaftlicher Per spektive 
trägt die Wind energienutzung u. a. 
zur Stärkung von ländlichen Räumen, 
Ver  ringerung von Rohstoff mporten, 
Ver meidung externer Kosten (ökolo-
gische Folgekosten, soziale Kosten) 
sowie zur Schaffung direkter und 
indirekter Ar beits plätze bei. Die Wind-
energienutzung ermög licht außerdem 
Einnahmen für Kommunen, finanzielle 
Beteiligungs möglichkeiten für Bürger 
und Arbeitsplätze.1

Deutschland muss den größten Anteil 
an fossilen Brennstoffen – in erster 
Linie Steinkohle, Öl und Gas – aus an-
deren Staaten importieren. Erneuerbare 
Energien, die im eigenen Land nutzbar 
gemacht werden, stärken die Wirtschaft 

und vermindern die Abhängigkeit von 
Energieimporten. Sie tragen somit zur 
Versorgungssicherheit bei, weil die  
Verfügbarkeit dieser Rohstoffe endlich 
ist und die Öl- und Gasimporte mit-
unter aus politisch instabilen Ländern 
kommen.2

Durch die Nutzung der Windenergie 
entstehen kaum externe Kosten. 
Externe Kosten sind Folgekosten, die 
durch die Beseitigung von Klima- und 
Umweltschäden aufgrund der Nutzung 
vor allem fossiler Energieträger ent-
stehen. Diese betragen bei Braunkohle 
11,5 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) 
und bei Steinkohle 9,5 ct/kWh, bei der 
Windenergienutzung sind es lediglich 
0,3 ct/kWh.3 

Vergleicht man die tatsächlichen 
gesamtwirtschaftlichen Vollkosten 
(externe Kosten, Subventionen, Steuer-
begünstigungen etc.) neuer Energie-
erzeugungsanlagen miteinander, wird 
schnell deutlich: Strom aus Windenergie 
ist besonders günstig. Laut einer Studie 
aus dem Jahr 2015 liegen die gesamt-
gesellschaftlichen Kosten von einer 
kWh Windstrom nach unterschiedli-
chen Schätzungen und Berechnungs-
methoden mit 5,1 bis 8,7 ct/kWh weit 
unter denen von Braunkohlestrom  
(12,6 bis 14,1 ct/kWh), Steinkohlestrom 
(14,7 bis 16,7 ct/kWh) und Atomenergie 
(18,5 bis 49,8 ct/kWh).4 Mit Wasserkraft, 
Sonne und Erdwärme lässt sich günstig 
Energie erzeugen – Windkraft an Land 
schneidet dabei am allerbesten ab.5, 6 
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Kommunen
Kommunen sind wichtige Unterstüt-
zer beim Ausbau von erneuerbaren 
Energien und können gleichzeitig in 
großem Umfang davon profitieren. 
Mit der Windenergienutzung werden 
bisher importierte Energierohstoffe 
durch heimische Energiequellen, Tech-
nologien und Dienstleistungen ersetzt. 
Gleichzeitig findet eine Reihe von Wert-
schöpfungsschritten in den Kommu-
nen selbst statt, die dort zu positiven 
regionalwirtschaftlichen Wirkungen 
führen. Wesentliche Bestandteile der 
kommunalen Wert schöp fung sind 
Steuern wie die Ge werbe steuer und 
Teile der Einkommens steuer, Gewinne 
von kommunalen Unternehmen sowie 
Netto einkommen von Beschäftigten in 
der Kommune.9

Je mehr Stufen der breit gefächerten 
Wertschöpfungskette in einer Kom-
mune angesiedelt sind, desto höhere 
Einkommen, Gewinne und Steuern 
können erzielt werden. Werden sämt-
liche Wertschöpfungsstufen bei der 
Durchführung von Windprojekten vor 
Ort vollzogen, so verbleiben für eine 
2 MW-Windanlage innerhalb einer 
Betriebszeit von 20 Jahren  fast 3 Mio. 
Euro Einnahmen in dieser Region.

Im Laufe der 20-jährigen Betriebszeit 
wird der größte Teil der Wertschöp-
fungseffekte durch die jährlich wie-
derkehrenden Effekte aus den Stufen 
Anlagenbetrieb und Wartung sowie 
dem Service der Betreibergesellschaft 
generiert (s. Abb. oben). Die Wert-
schöpfung aus der Stufe Anlagen-

betrieb und Wartung summiert sich 
auf 783.000 Euro. Der Betreiber liefert 
mit 1,414 Mio. Euro den wichtigsten 
Beitrag zur Wertschöpfung.10

Kommunen können sich über ihre 
kommunalen Stadtwerke unter-
schiedlich als Betreiber von Wind-
energie anlagen betätigen und andere 
Kommunen oder auch Bürger mit ein-
binden11. Gerade in den letzten Jahren 
haben die Energie versorger größeres 
Engagement gezeigt.12

Für den Gemeindehaushalt kann 
nicht nur eine direkte Beteiligung von 
Vorteil sein, sondern auch der Eigen-
strombezug, etwa für gemeindeeigene 
Liegenschaften wie Schulen, Kinder-
tagesstätten, Bauhöfe oder auch die 
Straßenbeleuchtung.13

Ein Zusammenschluss von benach-
barten Gemeinden zur Errichtung 
und zum gemeinsamen Betrieb von 
Windenergieanlagen verspricht viele 
Vorteile. Mit dem gemeinsamen Be-
trieb von Wind energieanlagen durch 
Kommunen oder den Betrieb durch 
Verbandsgemeinden oder Landkreise 
kann versucht werden, mehrere Wind-
energieanlagen an besonders geeig-
neten Standorten zu bündeln. Dies 
ermöglicht eine effziente Planung 
bei der Flächennutzung und bei der 
Anbindung an das Stromnetz.14

Wertschöpfung 
von Windenergie-
anlagen
Jede Wertschöpfungskette einer 
Windenergieanlage besteht aus vier 
Stufen: Produktion von Anlagen und 
Komponenten, Planung und Installa-
tion, Betrieb und Wartung sowie der 
Verwaltung durch eine Betreiber-
gesellschaft. Die einzelnen Stufen 
setzen sich wiederum aus drei Wert-
schöpfungseffekten zusammen: Steu-
ern für die Kommune, Gewinne u. a. für 
lokale Unternehmen und für Bürger, 
Einkommen aus Beschäftigung.

Als Wertschöpfung bezeichnet man in der 
Volkswirtschafts lehre den in einer Unter-
nehmung oder einem Gebiet während eines 
bestimmten Zeitabschnitts geschaffenen 
Wertzuwachs an Produktionsmitteln, Waren 
und Dienstleistungen.7 

Will man Aussagen zur regionalen Wert-
schöpfung treffen, muss ermittelt werden, 
wie hoch die auf die Beschäftigten, den 
Staat, die Fremd- und Eigenkapitalgeber  
ent fallenden Anteile am Wertzuwachs sind, 
die in der Region verbleiben.8

PROZESSKETTE VON WINDKRAFTANLAGEN
Quelle: Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA)

ENTWICKLUNG 

PRODUKTION 

LOGISTIK 

ERRICHTUNG 

BETRIEB & SERVICE 

END-OF-LIFE

WERTSCHÖPFUNGSKETTE INNERHALB DER KOMMUNE
Quelle: Eigene Darstellung nach Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (IÖW) Stand 8/2010
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Lokale  
Unternehmen
Lokale Unternehmen profitieren von 
einer regionalen Wertschöpfung durch 
die im Produktionsprozess entstehenden 
Einkommen, Gewinne und Einnahmen. 
Werden diese eingenommenen Gelder 
wieder investiert, ergibt sich eine zusätz-
liche Wertschöpfung. 

Mit der Windenergienutzung wird in 
vielen unternehmerischen Bereichen 
Wertschöpfung generiert. Der erste Be-
reich umfasst die Produktion von Anlagen 
und Anlagenkomponenten sowie deren 
Zulieferung. In Deutschland gibt es eine 
große Anzahl an Herstellern von Wind-
energieanlagen. Der Branchenführer 
am deutschen Markt ist ein niedersäch-
sisches Unternehmen.

Zudem sind kleine und mittelständische 
Unternehmen als Projektentwickler bei 
der Planung, Organisation und Installation 
von Windenergieanlagen beteiligt. Ein 
weiterer Bereich ist die Betriebsführung, 
die u. a. die Wartung, Instandhaltung 
sowie die finanzielle Betriebsführung der 
Anlagen umfasst. Auch die Verpachtung 
von geeigneten Flächen, der Rückbau und 
die Versicherung der installierten Wind-
energieanlagen werden zur Wertschöp-
fung gezählt.15

Im Gegensatz zur 
zentralen Anlagen-
produktion sind die  
zuvor beschriebenen 
vor- und nachgelager-
ten Dienstleistun gen 
größtenteils in fast  
jeder Region anzu- 
siedeln. Diese De- 
zentralität ist ein 
großer ökologischer 
und ökonomischer 
Vorteil der Wind- 
energie gegenüber 
der konventionellen 
Strom erzeugung.16

Hersteller

Banken

VersicherungenPlaner, Installa
teur, Wartung

Beteiligte am 
Bürgerwindprojekt

 
Quelle: www.windparkberching.de

Gewerbesteuer,
kommunale Anteile 
an Einkommenssteuern

Einnahmen

Pacht

Kommunale Steuern 
und Pachteinnahmen 
werden u. a. in Bildung, Kultur 
und Infrastruktur investiert

Gewinn

Stärkung der regionalen Wirtschaft 
durch Schaffung von Arbeitsplätzen
Die Nutzung von Windkraft schafft 
Arbeitsplätze und fördert die regionale 
Wirtschaft: Im Bereich Windenergie waren 
2015 bundesweit rund 143.000 Menschen 
beschäftigt.17 Überwiegend arbeiten sie in 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men und stärken dadurch die regionale 
Infrastruktur in ländlichen Räumen.18 Von 
der sauberen Energie leben nicht nur die 
Hersteller, sondern auch Dienstleister, 
Planungsbüros, Baufirmen, Sachver-
ständige und Gutachter. Die Zulieferfir-
men, zu denen vielfach alteingesessene 
Unternehmen aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau, der Metallindustrie und der 
Elektro branche gehören, profitieren eben-
falls von der Windkraft.19

In Deutschland werden effziente und 
leistungsstarke Anlagen für den Export 
entwickelt und gebaut. Die deutschen 
Hersteller nehmen weltweit eine Spitzen-
stellung ein und erwirtschafteten 2012 
zwei Drittel ihres Umsatzes mit dem 
Export in andere Länder.20

Zudem investieren die deutschen Wind-
energieanlagenbauer erheblich in die 
Forschung und Entwicklung der Anlagen. 
Gleichzeitig werden die Herstellungs-
kosten mit effektiven Maßnahmen 
gesenkt. 

Obendrein profitieren Unternehmen aus 
dem Maschinen- und Anlagenbau sowie 
aus der Stahl- und sonstigen Grundstoff-
industrie massiv von den Aufträgen der 
Windenergiebranche, wodurch Arbeits- 
plätze gesichert werden. Neue Hightech-
Arbeitsbereiche wie etwa im Turmbau und 
in der Flügel herstellung sind entstanden 
und ent wickeln sich ständig weiter.21
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Bürger
Bürger können Finanzierung, Planung, 
Bau und Betrieb von Windenergieanla-
gen auf verschiedenste Weise orga ni-
sieren. Während in den 80er Jahren 
häufig voll haftende Einzelpersonen 
kleinere Anlagen aufbauten und be-
trieben, werden heute Windenergiean-
lagen oft über Beteiligungen genutzt.22

Für Bürger gibt es viele Optionen, die 
Energiewende aktiv zu unterstützen. Der 
dezentrale Charakter der erneuerba ren 
Energien ermöglicht jedem Interessier-
ten, einen Beitrag zum Umbau der Ener-
gieversorgung zu leisten und dabei von 
den wirtschaftlich entstehenden Chan-
cen zu profitieren. In zahlreichen Bürger-
gruppen, Gemeinde räten oder lokalen 
Wirtschaftsunternehmen haben sich 
seit den 80ern Menschen zusammen-
gefunden, um Erneuerbare-Energien-
Projekte gemeinschaftlich in ihrer 
Region zu realisieren. Energiegenossen-
schaften erfreuen sich hierbei als Orga-
nisationsform immer größerer Beliebt-
heit. Sie bieten vielfältige Handlungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten, Projekte 
können mit vielen gleichberechtigten 
Partnern demokratisch und lokal ver-
wurzelt realisiert werden.23

Verbraucher werden durch Stromkosten 
spürbar belastet. Diese setzen sich aus 
Steuern, Abgaben und Umlagen (54 %), 
Netzentgelt inkl. Messung, Abrechnung 
und Messstellenbetrieb (25 %) sowie aus 
Beschaffung und Vertrieb (21 %) zusam-
men. 2016 betrug der durchschnittliche 
Preis für Privathaushalte ca. 29 ct/kWh. 
Die EEG-Umlage betrug im selben Jahr 
6,4 ct/kWh und sie steigt im Jahr 2017 
auf 6,88 ct/kWh.28 Weitere Posten sind 
die Mehrwertsteuer (19 %), Stromsteuer 
(7 %) und Konzessionsabgabe (6 %).29

Zwar macht die EEG-Umlage rein rech- 
nerisch fast ein Viertel des Strompreises 
aus, gleichzeitig gehen jedoch die Be-
schaffungskosten für Strom durch  
den ansteigenden Anteil regenerativer 
Energieträger weiter zurück. Denn die 
zweite entscheidende Größe für den 
Strompreis ist der Börsenpreis für Strom 
und dieser sinkt durch drei wesentliche 
Gründe: den Ausbau der erneuerbaren 
Energien, durch niedrige Beschaffungs-
kosten für Öl, Gas und Kohle und durch 
einen niedrigen CO2-Preis.30 Das zu-
nehmende Stromangebot aus erneuer-
bare Energien drängt also teure fossile 
Kraftwerke aus dem Markt (Merit- 
Order-Effekt) und senkt so den Preis  
an der Strombörse. Die Summe aus  
EEG-Umlage und Börsenstrompreis ist 
schon seit 2014 jedes Jahr rückläufig!31 

In den letzten 5 Jahren hat der Öko-
stromanteil am deutschen Strommix 
um 50 % zugelegt. Im selben Zeitraum 
hat sich die EEG-Umlage jedoch ver- 
dreifacht, denn die Förderung der er- 
neuerbaren Energien macht nur noch  
einen kleinen Teil der EEG-Umlage 
aus. Vor allem Fremdkosten, wie die 
gefalle nen Großhandelspreise an der 

FINANZIELLE 
BÜRGERBETEILIGUNG24: 

•  Direkte Beteiligung an Wind-
energie projekten in Form eines 
Bürgerwindparkes.

•  In Form von Inhaberschuldver-
schreibung (gelten als Anleihen) 
geben Bürger dem Investor 
einen verzinsten Kredit für  
eine vereinbarte Laufzeit.

•  Die Mitfinanzierung von Wind - 
energie projekten kann über 
Fonds erfolgen, die von ver-
schie denen Anbietern ange-
boten werden (Anteile an  
Windparks).

•  Banken können über einen Spar-
 brief Mittel für Kredite zur Finan-
 zierung von regionalen Wind- 

energieanlagen bereitstellen.

Insbesondere im Bereich der Onshore-
Windkraft sind Bürger wichtige Treiber 
der Energiewende: Der Anteil privater 
Investoren an der insgesamt installierten 
Leistung lag sogar bei gut 51 % im Jahr 
2010.25 Diese starke Stellung von Privat-
leuten ist mit den vergleichsweise über - 
schaubaren Investitionssummen bei 
der Beteiligung an Bürgerwindparks zu 
erklären. In manchen Fällen liegt die 
Einstiegshürde bei nur einigen hundert 
Euro.

Das Konzept einer Bürgerwindanlage 
bindet Bürger ein und erhöht damit die 
Akzeptanz von Bau und Betrieb einer 
Windenergieanlage auf regionaler Ebene. 
Entsprechend häufig wird angestrebt, 
möglichst viele Miteigentümer für den 
Windpark aus der Umgebung zu gewin-
nen. Bürger schließen sich zusammen, 
um gemeinsam das erforderliche Eigen-
kapital für eine oder mehrere Windener-
gieanlagen aufzubringen. Darüber hinaus 
werden beim Bau der Fundamente für 
die Windenergieanlagen, der Kabeltrasse 
zum Netzanschluss und für die Zufahrten 
möglichst regionale Firmen beauftragt. 
Eigentümer der Bürgerwindanlage oder 
des Bürgerwindparks kann eine Kom-
manditgesellschaft (KG) sein, an der sich 
die Bürger durch Kauf von Kommandit-
anteilen beteiligen. Bei der Zuteilung der 
Anteile können die direkten Anwohner – 
auch mit kleineren Investitionssummen 
– bevorzugt werden. Sie sind dadurch 
Gesellschafter der KG und somit Mit-
eigentümer der Windenergieanlage  
oder des Windparks.26 Als Rechtsform 
kann auch die Bildung einer Genossen-
schaft infrage kommen. Die Teilhaber 
 der Bürger windanlage bestimmen 
wesentlich über den Vertrag und die 
Geschäfts politik der Genossenschaft.27

STROMPREIS FÜR 
HAUSHALTE
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Strombörse und die Befreiung vieler 
Industrie unternehmen von der Um-
lage, treiben die Kosten nach oben.

Laut Bundesverband Erneuerbare 
Energien hat die reine Ökostromför-
derung im Jahr 2014 nur noch einen 
Anteil von 42 % (2,61 von 6,24 ct/kWh 
an der EEG-Umlage. Der gefallene 
Börsenpreis verursacht 23 % (1,45 ct/
kWh, Ausgleichzahlung zwischen 
Fördersatz und Börsenpreis) und die 
Industrieprivilegien noch einmal 20 % 
(1,25 ct/kWh) Zusatzkosten.32 Damit 
steht die eigentliche Förderung der 
erneuerbaren Energien und der Zu-
wachs bei der EEG-Umlage in einem 
zunehmenden Missverhältnis.33 

Schlüsselt man die EEG-Umlage nach 
ihren Bestandteilen auf, wird deutlich, 
wie Verbraucher über ihre Strom-
rechnung die verschiedenen erneuer-
baren Energien jeweils mitfinanzie-
ren. Von der gesamten EEG-Umlage 
von 6,17 ct/kWh, die Verbraucher 
2015 für Strom zahlten, wurden 
2,7 ct/kWh für die Förderung der 
Photovoltaik aufgewendet, dazu 
kamen 1,6 ct/kWh für Biomasse, 
1,2 ct/kWh zur Förderung der Wind-
kraft an Land und 0,5 ct/kWh für die 
Windkraft auf See.34 

Stromversorgungsunternehmen 
können also weiterhin günstig Strom 
aus konventionellen und erneuerba-
ren Quellen beziehen. Viele Strom-
versorger reichen diese Kosteneinspa-
rungen aber nicht an die Stromver-
braucher weiter, zumindest nicht an 
die Privat- und Gewerbekunden.35, 36 

Viele Stromkunden nutzen die Mög-
lichkeiten eines Anbieterwechsels 
nicht, die ihnen der Wettbewerb 
bietet. Dabei geben Stromversorger 
sinkende Kosten in der Regel nicht  
an die Bestandskunden in der Grund-
versorgung weiter, sondern nur an 
Neukunden, die den Stromvertrag 
oder -versorger wechseln.37  

Die Förderung durch die EEG-Umlage 
macht transparent, was erneuerbare 
Energien wirklich kosten. Im Gegen-
satz dazu gibt es bei den fossilen 
Energieträgern viele versteckte 
staatliche Förderungen wie Finanz-
hilfen, Steuervorteile und andere 

Vergünstigungen. Diese beliefen 
sich nach Berechnungen des Forums 
Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft 
(FÖS) 2014 und 2015 jeweils auf etwa 
40 Milliarden Euro. Sie erscheinen 
nicht in der Stromrechnung – und 
auch nicht in der Energiewendebilanz 
- müssen aber dennoch vom Staat 
und den Bürgern getragen werden – 
zum Beispiel durch höhere Steuern.38  

Zukünftig ist mit weiteren Preissen-
kungen für erneuerbare Energien zu 
rechnen, weil das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz 2017 einen grundlegen-
den Systemwechsel in der Förderung 
der regenerativen Stromerzeugung 
in Deutschland mit sich bringt. Die 
Vergütungssätze für den erzeugten 
und ins Netz gelieferten Strom 
werden über Ausschreibungen der 
Bundesnetzagentur ermittelt, wobei 
prinzipiell gilt: Bei Auktionen erhalten 
nur die Betreiber einen Zuschlag, die 
die kWh Strom zum geringsten Preis 
erzeugen können. Die Betreiber von 
neuen Windkraftanlagen stehen un-
tereinander im Wettbewerb. Förder-
gelder erhalten nur die Betreiber, die 
ihre Anlagen möglichst wirtschaftlich 
betreiben. Die Förderhöhe wird also 
nicht mehr vom Staat festgesetzt, 
sondern ergibt sich im Wettbewerb.39 
Nach Auffassung der Bundesregie-
rung senken Ausschreibungen die 
Förderkosten, machen den Ausbau 
der erneuerbaren Energien planbarer 
und verzahnen ihn besser mit dem 
Stromnetzausbau. 

Die Einführung von Ausschreibungen 
soll zudem sicherstellen, das im  
Koalitionsvertrag festgelegte Aus-
bauziel, dem zufolge im Jahr 2025  
40 bis 45 % sowie im Jahr 2035 55  
bis 60 % des nationalen Brutto- 
strom verbrauchs aus erneuerbaren 
Energien stammen soll,40 einzu-
halten. Das EEG schafft im Bereich 
der Windenergie einen Deckel für die 
Installation neuer Stromerzeugungs-
kapazitäten. In Gebieten, in denen 
das Übertragungsnetz an seine 
Grenzen stößt, wird der Bau weite-
rer Windenergieanlagen zusätzlich 
limitiert.41 Kritiker sind der Auffas-
sung, die Klimaschutzziele von Paris 
werden mit dieser Begrenzung sehr 
deutlich verfehlt.42 

Für Bürgerenergiegesellschaften gibt 
es eine Ausnahmeregelung. Sie kön-
nen im Gegensatz zu den sonstigen 
Teilnehmern auch ohne eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung43 
an Auktionen teilnehmen. Außerdem 
werden die Bürgerenergiegesell-
schaften nicht nach ihrem eigenen 
Gebot gefördert, sondern nach dem 
jeweiligen Höchstgebot desselben 
Gebotstermins. Eine Bürgerenergie-
gesellschaft muss der Standortge-
meinde 10 % ihrer Anteile anbieten.44 



Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH

Goethestraße 19, 30169 Hannover
InfoTelefon 05 11.22 00 22 20
Mo. und Do.: 9 bis 17 Uhr

beratung@klimaschutzagentur.de
klimaschutzagentur.de
klimaschutzhannover.de

GENDER-HINWEIS:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre entweder die maskuline oder die feminine 
Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziertkeine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Klimaschutz – ein Gewinn für alle

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover informiert und 
motiviert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zum Energiesparen. 
Sie bietet ihnen unabhängige Beratungen zu Themen wie Gebäudemoder-
nisierung, Heizungserneuerung und erneuerbaren Energien an.

Als Impulsgeberin für Politik, Wirtschaft und Kommunen entwickelt sie 
gemeinsam mit ihren Partnern Projekte und Kampagnen zum Klimaschutz.
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